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51/23. Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensi-
schen Volkes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (II) vom 29. November 1947, 194 (III) vom
11. Dezember 1948, 3236 (XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376 (XXX)
vom 10. November 1975, 31/20 vom 24. November 1976, 32/40 A vom 2. Dezember 1977,
33/28 A und B vom 7. Dezember 1978, 34/65 A vom 29. November 1979 und 34/65 C vom
12. Dezember 1979, ES-7/2 vom 29. Juli 1980, 35/169 A und C vom 15. Dezember 1980,
36/120 A und C vom 10. Dezember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, 37/86 A vom 10.
Dezember 1982, 38/58 A vom 13. Dezember 1983, 39/49 A vom 11. Dezember 1984,
40/96 A vom 12. Dezember 1985, 41/43 A vom 2. Dezember 1986, 42/66 A vom
2. Dezember 1987, 43/175 A vom 15. Dezember 1988, 44/41 A vom 6. Dezember 1989,
45/67 A vom 6. Dezember 1990, 46/74 A vom 11. Dezember 1991, 47/64 A vom
11. Dezember 1992, 48/158 A vom 20. Dezember 1993, 49/62 A vom 14. Dezember 1994
und 50/84 A vom 15. Dezember 1995,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die Ausübung der unveräußerlichen
Rechte des palästinensischen Volkes1,
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mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Regelungen
betreffend eine vorläufige Selbstregierung samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll
durch die Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation am
13. September 1993 in Washington2 sowie über die darauffolgenden Durchführungsabkom-
men, namentlich das am 4. Mai 1994 in Kairo unterzeichnete Abkommen über den Gaza-
Streifen und das Gebiet von Jericho3 sowie über das am 28. September 1995 in Washington
unterzeichnete Israelisch-Palästinensische Interimsabkommen über das Westjordanland und
den Gaza-Streifen,

erneut erklärend, daß die Vereinten Nationen eine dauernde Verantwortung für die
Palästinafrage tragen, bis diese unter allen Aspekten zufriedenstellend und unter Beachtung
der internationalen Legitimität gelöst ist,

1. dankt dem Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des paläs-
tinensischen Volkes für seine Bemühungen bei der Durchführung der ihm von der
Generalversammlung übertragenen Aufgaben;

2. ist der Auffassung, daß der Ausschuß auch künftig einen wertvollen und positiven
Beitrag zu den internationalen Bemühungen um die Förderung der wirksamen Umsetzung der
Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung und die
Mobilisierung internationaler Unterstützung und Hilfe für das palästinensische Volk während
der Übergangszeit leisten kann;

3. schließt sich den Empfehlungen des Ausschusses in Kapitel VII seines Berichts
an;

4. ersucht den Ausschuß, die Situation im Zusammenhang mit der Palästinafrage
weiter zu verfolgen und je nach Bedarf der Generalversammlung beziehungsweise dem
Sicherheitsrat Bericht zu erstatten und Vorschläge zu unterbreiten;

5. ermächtigt den Ausschuß, auch weiterhin alles zu tun, um die Ausübung der
unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes zu fördern, in seinem gebilligten
Arbeitsprogramm alle Anpassungen vorzunehmen, die er für zweckmäßig und im Lichte der
Entwicklungen für notwendig hält, sowie besonderes Gewicht auf die Notwendigkeit der
Mobilisierung von Unterstützung und Hilfe für das palästinensische Volk zu legen und der
Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung und danach darüber Bericht zu
erstatten;

6. ersucht den Ausschuß, auch weiterhin mit den nichtstaatlichen Organisationen
zusammenzuarbeiten, die einen Beitrag dazu leisten, die Weltöffentlichkeit besser mit den
Fakten im Zusammenhang mit der Palästinafrage vertraut zu machen und Unterstützung und
Hilfe zur Deckung der Bedürfnisse des palästinensischen Volkes zu fördern, und ersucht ihn,
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die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um weitere nichtstaatliche Organisationen in seine
Arbeit einzubinden;

7. ersucht die nach Resolution 194 (III) eingesetzte Schlichtungskommission der
Vereinten Nationen für Palästina und die anderen mit der Palästinafrage befaßten Organe der
Vereinten Nationen, mit dem Ausschuß auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten und ihm auf
Ersuchen die ihnen vorliegenden einschlägigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung
zu stellen;

8. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Ausschusses allen zuständigen
Organen der Vereinten Nationen zuzuleiten, und fordert diese nachdrücklich auf,
gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Ausschuß auch weiterhin alle
erforderlichen Einrichtungen zur Wahrnehmung seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

72. Plenarsitzung
4. Dezember 1996


